
Handbuch Qualitätsmanagement
Kap. 

D.7.1.6.7
Hepatitis D

Anweisungskarte zur Infektionspävention bei übertragbaren Krankheiten gem. 
RKI Anlage

HEPATITIS D

Anmerkungen Die Erkrankung tritt nur im Zusammenhang mit Hepatitis B auf. 
Die für Hepatitis B empfohlenen Maßnahmen sind ausreichend.

Erreger Delta - Virus 
Bitte beachten Alle Personen, die das Patientenzimmer betreten, müssen die 

angeordneten Schutzmaßnahmen jederzeit einhalten.

Die Schutzmaßnahmen sollen die Ausbreitung von 
Übertragbaren Krankheiten in den Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens verhindern.

Bei meldepflichtigen Erkrankungen hat der behandelte Arzt 
oder die Heimleitung eine Meldung an das zuständige 
Gesundheitsamt zu veranlassen. Übertragbare Krankheiten, für 
die eine Meldepflicht besteht, sind in den §§ 6 und 7 des IfSG 
aufgeführt.
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Anweisungskarte zur Infektionspävention bei übertragbaren Krankheiten gem. RKI Anlage



HEPATITIS D



		Anmerkungen

		Die Erkrankung tritt nur im Zusammenhang mit Hepatitis B auf. 

Die für Hepatitis B empfohlenen Maßnahmen sind ausreichend.



		Erreger

		Delta - Virus 



		Bitte beachten

		Alle Personen, die das Patientenzimmer betreten, müssen die angeordneten Schutzmaßnahmen jederzeit einhalten.



Die Schutzmaßnahmen sollen die Ausbreitung von Übertragbaren Krankheiten in den Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens verhindern.



Bei meldepflichtigen Erkrankungen hat der behandelte Arzt oder die Heimleitung eine Meldung an das zuständige 

Gesundheitsamt zu veranlassen. Übertragbare Krankheiten, für die eine Meldepflicht besteht, sind in den §§ 6 und 7 des IfSG aufgeführt.
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